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Allgemeiner Mietvertrag für Registrierkassen 
 
 
 

Vermieter: OTT Kassen, Carl-Hilty-Strasse 11. 9470 Buchs SG 
 
Mieter, Dauer, Mietgegenstände und Kosten: gemäss Auftragsbestätigung 
 
 
 

Allgemeine Mietbedingungen 

 

Zahlung und Lieferung 

Die Kasse kann 2 Tage (wochentags) vor Mietbeginn bei dem Vermieter abgeholt werden oder wird per Post 

versandt (gemäss Auftragsbestätigung). Die Rückgabe erfolgt spätestens am 2. Tag nach dem letzten Einsatz oder 

nach schriftlicher Absprache mit dem Vermieter. Bei verspäteter Rückgabe (durch Verschulden des Mieters) wird 

pro Tag 50% des Tagesmietpreises in Rechnung gestellt.  

Der Mietpreis wird nach der gültigen Preisliste berechnet und ist 14 Tage nach Rechnungsstellung (rein netto) 

fällig. Er kann in bar oder durch Überweisung beglichen werden. 

  

Instandhaltung und Haftung 
Die Kasse wird in technisch und optisch einwandfreiem Zustand übergeben.  

Bei Beschädigung oder Demontage des Kassensystems trägt der Mieter umgehend die anfallenden 

Reparaturkosten. Ebenso dürfen keine Veränderungen in den Programmen getätigt werden. 

Bei Verlust eines Bedienungsschlüssels werden pro Schlüssel CHF 40,-- berechnet. 

Bei Nichtrückgabe werden CHF 2’500.-- pro Kasse berechnet.  

Bei Störung bzw. Ausfall des Kassensystems übernimmt der Vermieter keine Haftung für Folgeschäden (wie z.B. 

Umsatzeinbuße) und kann nicht regresspflichtig gemacht werden. 

Bei Ausfall hat der Mieter Anrecht auf einen Ersatz innert 48 Stunden. 

 

Kontrolle der Geräte durch den Mieter: 

Die Mietkasse und sämtliches Zubehör sind nach Erhalt innert 2 Tagen zu prüfen und bei Defekten sind diese 

schriftlich an info@mietkassen.ch zu melden. Bei einer Meldung ausserhalb der gesetzten Frist haftet der Mieter 

vollumfänglich für alle anfallenden Kosten. 

 

Rücktritt aus dem Mietvertrag 

Der reservierte Termin wird vom Vermieter schriftlich bestätigt. Ein Rücktritt aus dem Mietvertrag ist nur in 

schriftlicher Form bis 2 Wochen vor dem bestätigten Termin möglich. Bei kurzfristigem Rücktritt - weniger als 2 

Wochen vom bestätigten Termin - wird 50% des Mietpreises in Rechnung gestellt. Wird ein bestelltes und 

bestätigtes Kassensystem nicht abgeholt, bzw. wird die Annahme verweigert, ist der volle Mietpreis fällig.  

 
Gerichtstand: Buchs / SG 

 
Buchs, 01. Oktober 2023 
 


